
Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 47. Den 28. December 1821.

Bekbanntmachungen.

I. Auf höchsten Befehl Sr. Königlichen Hohekt, des Großherzogs, wird das nachstehende
böchste Patent vom 1 ten dieses Monats über die Auflösung des bisherigen Seniorat-Ver-

hältnisseo bey'm UAmte Oldisleben, hiermit zu jedermannes Wissenschaft öffentlich bekannt

gemacht.
Weimar am27sten December 182..

Großhergogliche Sächsische Landesregserung.
von Müller.

Wir Karl August,

von Gottes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Mankgraf zu Menßben, gefürsteter
Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustadt und Tautenburg
. 1.

sügen yiermit zu wissen, daß zwischen dem Groshherzoglichen und den Herzohlich Süächsischen
Hausern Ernestinischer Linie durch deren Bevollmächtigre am roten October dieser Jahres,
wegen des zeither, bis auf die dem Hause Weimar allein zugetheilt gewesene Steuer, noch

gemeinschaftlich gewesenen Seniorato-Amtes Oldisleben ein Hausvertrag zu Arnstadt ab-
geschlessen, auch hierauf von den höchsten Gewaltgebern allerseité genehmiget worden, ver-
moge dessen das Gemeinschasts: und Seniorat5-Verháltniß des Amtes Oldiöleben ganz
ausgelsit und dieses Amt, welches sich gegenwärtig auf den Grund früherer Familien-Ver-
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trage ohnehin in Unsrem Besste besinde", mie voller Landeshohcit und mit allen darin be-
sindlichen und dazu gehörigen Domanial-Ländereyen, Rechten und Gerechesamen, namentlich

mit dem dortigen Klostergute, dessen Pertinentien, den Ziusen, Frohnen, Lehn= und Erb-
Pachtgeldern, und überhaupt nichts davon auogeschlossen, an Unds und Unser Großherzogli=

ches Haus Jollständig abgetreten ist.
Indem Wir gedachtes Amt Oldisleben nunmehr aus diesem veränderten Titel und

als einen integrirenden Theil uset Hrobherzopthumes zu besiben und besitzen zu wollen,
hiermit feverlichst erklären, sichern Wir den dortigen Unterthanen alle diejenige Landesv#éter=
liche Fürsorge und Berüctsichtigung #r die Wir Unseren ubrigen Unterthanen zu widmen

Uns verpflichtet erachten.

Urkundlich haben Wir zu iedermannes Kunde gegenwärtiges Patent entwerfen lassen,
solches elgenhändig vollzogen und mir Unsrem Großherzoglichen Siegel versehen.

Weimar den 18ten December 1821.

(L. S.) Karl Augusft.

C. W. Freyh. von Fritsch. Freyh. von Gersdorff. Dr. C. W. Schweitzer.

vdt. Ernst Muller.

II. Nachstehendes höchste Patent wird zur Nachachtung hiermit öffentlich bekannt
gema

Eisenach den 20sten November 18

rebbrtenus,. Sht#hndeegirung.

Wir Karl August,
von Goktes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsteter
Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustade und Tautenburg
c. c.

thun kund und zu wissen, daß Wir mit bereits 1817. erklarter Zustimmung Unfres
getreuen bandtages, das für unsere alt- Eisenachischen Lande gesetzlich besteyende, alo Bey-



lage zu diesem Patente noch besonders abgedruckte, Salz-Mandat vom aten Septem-
ber 1771., auch auf die neu: Eisenachischen Landestheile erstreckt wissen wollen und erstre-

cken solches andurch förmlich auf die ebengenanmen Gebiethe.
Doch soll es jeder Gemeinde, so wohl im alt= Eisenachischen, als im neu Essenachi-

schen Theile des Staatégebiekthes, unbenommen seyn, sich mittelst frepwilligen und Vertrags-
mäsiigen Beytritte5 zu der auf dem Wege des Vertrages von Unfrer Kammer bereits ein-

geleiteten Salz-Conscription, mit der hierzu beauftragten Salinen-Direktion über ein be-

siimmtes, dem jährlichen Bedarf angemessenes, Salz-Quantum zu vereinigen.
Ist dieß geschehen: so di#rf dann eine sosche Gemeinde und darf jedee Individuum ei-

ner solchen Gemeinde das wester benéthigte Salz, nur nicht, um damit Handel im In-

lande zu treiben, auch auswäric her nach Gefallen beziehen.

Urkundlich haben Wir dieses Patenk elgenhändig vollzogen und mit Unsrem Großher=
goglichen Siegel bedrucken lassen, damit solches nunmehr durch die kompetente Behörde,
Unsrem Willen gemäh, zur öffentlichen Kunde, zur Nachachtung aller, welche dieß angehet,
gehörig gelange. -

Weimar am Josten Oktober 1821.

(L. 8.) Karl Augusst.

C. W. Fveyherr v. Fritsch. Erust August von Gersdorff.

väk. Karl Emil Helbig.

Von Gottes Gnaden

Wir Anna Amalia, verwittibte Herzogin zu Sachsen,
Jülich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphalen, gebohr=
e Herzogin zu Braunschweig und Luncburg k. Landgräfin in
Thüringen, Marggrafin zu Meißen, gefürstete Gräfin zu Henne-

s Gräfin zu der Mark und Favensberg, Frau zu Raven-
kein 2c. K.

In Ober-Vormundschaft Unsers freundlich geliebten unmün-
digen Erbprinzens, Herrn Carl Augusts, Herzog zu Sachsen-
Weimar und Eisenach Lbd

und als Landes-Regentin.

Entbieten allen und jeden Unsern Prälaten, Grasen, Herren, denen von der Ritter-
schaft und Aoc!, Beamten, Gerichts-Herren, Börgermeistern und Räthen derer Stadte,
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Schultheigen und Gemeinden, auch sonsten inögemein allen Unsern Unterthanen, Unsern
resp. gnädigsten Gruß, und fügen ihnen darneben zu wissen: Demnach Wir mißzfällig

wahrnehmen müssen, daß, aller vielfaltig ergangenen gescharften Berordnung und Befehlen
ohngeachtet, democh zeithero sehr viel auwärtiges Salz in Unserm Eisenachischen Fürsten-
thum und Lande eingeführet und vertrieben, und dadurch bey Unserm Salzwerk zu Creuhburg
der Vertrieb des dasigen Salzes gar sehr gestopfet worden: Wir aber dergleichen Einfüh-

rung des fremden Salzes keinesweges länger zu gestatten gemeinct sind, und dahero“ vor
nothig besunden, wie es mit dem Vertrieb Unseres zu Creuzburg gesottenen Salzes in ob-

besagten Unsern Furstenthum und Landen fuhrohin gehalten werden soll, zu jedermanns
Wissenschaft, vermirtelst gegenwärtigen Patents, durch öfsentlichen Druck bekannt zu ma-
chen; Als besehlen und verordnen Wir hiermit gnädigst und ernstlich

I) daß sowohl vorjeho, als in Zukunft, die Einfuhre und der Gebrauch alles fremden
Salzes bep funfzig Rthlr. Strafe ein= und abgestellet, dahergegen

2) alle Unsere Uncerthanen, keiner ausgenommen, hoch= und niedrige, geist= und welt-
liche, sich eintzig und allein des Creuhburger Salges bedienen und gebrauchen sollen, zu
welchem Ende dann

3) in denen Städten, Markt-Flecken und Dorfschaften jeden Amtes, so weit es thun-
lich, hinlängliche Salz-Niederlagen bereits etabliret, und wo der gleichen Einrichtung nicht
zu bewürken gewesen, der Verlag sothaner DTrtschaften mit Ereubburger Salz gewissen

Juhrleuten übertragen, und diese sowohl, als die ordentliche Magaziner, darzu besonders
in Eid und Pflicht genommen worden.

4) Sollen nur gemeldete Salz-Magaziner und Fuhrleute schnldig, und bebasten ston,nich allein mit dem jeden Orto eingeführten richtigen Gemäß das Salz auszum

dern auch in das einem jeden Einwohner und Unterthan. 3nttn % ah Unserer
gnädigsten Vorschrist gedruckte Salz-Büchelgen, wann und wie viel Salz von jedem, von

Zeit zu Zeit geholet und genommen wird, ordentlich und richtig einzuschreiben, daserne

sich nun

dergleichen verpflichtete Magaziner und Fuhrleute gleichwohl gelüsten lassen sollten,
disser Unserer gnädigsten Intention zuwider und unter dem Prätert des Ereuzburger Sal-

zes fremdes Salz mit unter einzubringen und zu dobirirenz So soll nicht nur das bey der
sofort angastelenen Visitation sich vorfindende fremde Salz in rontinenti weggenommen

und consisciret, sondern dergleichen Contravenient co ipso in die darauf geseote Geld=
Strase von funfzig Rehlr. verfallen senn, und diese sofort executive von ihme beyge-
trieben werden.

Würde aber

6) ein oder der andere Unterthan 60 ibeygrhen lassen, von fremden mit Salz durch-
bassirenden Fuhrleuten, oder von denen aus der Nachbarschaft sich heimlich einschleichenden
fremden Salz-Hocken, fremd Salz wonfen" oder dergleichen selbst aus der Nachbarschaft ho-

len, und dessen überführet werden können, soll derselbe für jede Metze dergleichen erkauften
Saizes zehn Reschthaler Strafe erlegen, oder mit so viel Tagen Zuchthaug-Serase ver-
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büßen. Damit aber dergleichen Contraventions= Fälle zur gebührenden Strase desto eben-
der angezeigt werden mögen, soll

7) demjenigen, welcher einen Salz-Contravensenten angeben wird, mit Verschweigung
sleinesNamens, dle Halste von der verwürkten Strase, oder, daferne der Uebertreter mit
Suchthaus= Strase büßen würde, ein proportionirliches Geld-Quantum, so der. Uebertreter

* der beibes-Srafe zu prästiren angehalten werden soll, zum Recompens verabreichet
werden.

Gebieten demnach Eingangs ernannten Unsern getreuen Ständen, wie auch Unsera
Beamten, Gerichts-Verwaltern, auch Räthen in denen Stehten, Schultheißen und Gemein=

den, auch sämmrlichen Unsern Unterkhanen, sich hiernach allenthalben genau und gehorsamst
zu achten.

Urkundlich haben Wir diese Unsere Verordnung durch den Druck bekannt. machen, mit

Vordruckung Unseres Fürstlichen Obervormundschaftlichen Cammer, Insiegels corroboriten,
und durch öffentlichen Anschlag zu jedermanns Kund= und Wissenschaft gelangen lassen.

So geschehen, Eisenach d. 2. September 7771.

(I. 8.) Amelie, 5. . S.

Befrderungen.
s Großherzogs, Königliche Hohelt, haben v

I)dkmSupctiakendmn-nunbObekpfakrerwieqtschDoktordek«Theologie-unndsl«-
stcrdchhilosophie,HerrnBcnquinGeistynec,.zuWkiva,.denc·!l)atukktksks
Konsistorial-Rath durch ein pöchstes Dekret vom vten d. M. verliehen;

2) dem Kantor an der Stadtschule zu Buktstedt,, Herrn Friedrich Wilhelm Canne-

wurf, das Prädikat alo Konrektor durch ein höchstes Reseript von demselben
Tage ertheilt3

3) den Second-Lieutenant, Herrn Carl Treusch von Buttlar, Frepherrn auf Nar-
kerkhausen, zum Kammer-Junker durch ein höchstec Dekret vom 1.4en d. M.

ernannt;

4) dem Amts-Advokaten, Herrn Carl Julius Emil Appelius zu Eisenach, die Stelle
eines Auditeurs bey dem dasigen. Militär mittelst höchster Ordre vom. 14ten d.

M. verliehen, und

5) den Kollaborator dec geistlichen: Rinisteriums, zu- Elsenach, Herrn Richael Hoh-
mann, zum Pfarr-Gubstituten bey der Pfarrey Großenlupnig mittelst höchsten
Reseriptes von demselben Tage in Gnaden ernannt.



794

Dienstentlassung.

Des Großherzogs, Königliche Hoheit, haben dem Kammer= Junker — anbe Di.-
rektions-Rath, Herrn Ehrhardt Friedrich Freyherrn von und zu Man ch, auf
Teichwolframsdorf, die gebetene Entlassung von der Stelle eines Landes- nnhaeNather,

wittelst höchsten Dekretes vom 18ten d. M., zu ertheilen gnädigst geruhet.

Bekbanntmachungen.
I. Da eine übergroße Masse ausländischer geringhaltiger Kupferpfennige in Umlauf ge-

kommen ist: 57v wlrd *ê§5# die Bekanntmachung Großherzoglicher Regierung allhier vom
Sten July 18715., nach welcher nur die Königlichen und Herzoglich Sächsischen, die Er-

furt’ischen und Kutfürsttich Hessischen Pfennige nach ren oollen Nominal-Werthe cursiren
sollen, alle übrigen auslándischen Kupferpfennige aber, m Handel und Wandel an-
genommen werden können, jedoch nur nach ihrem balbn aminal- Werthe gültig find,

„Mumet erneuert.Weimar den #ten December 18

Grasperzehliete Si Landes Direction, iste Section.
Vusel

II. An die Stelle des als Verwalter des Hahn'schen Gerichts zu Lindenkreuz freywilslig

abgegangenen Aovokaten, Friedrich Wilhelm Höser, ist der Stadtschreiber und Amts-Ab-
vokat Carl Friedrich Flemming zu Weida zum Justitiar bemeldeten Gerichts prásentirt

und durch das beauftragte Justiz-Amt Weida am aten October dieses Jahres verpflichtet

und eingeführt worden, welches sernan brrn gemacht wird.
Weimar den 17ten December 18

Gr uzbezhöguche Stchsische Landesrcgierung,
von Mille
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